
Thüringer-Athleten-Verband e.V. 
 
AUSSCHREIBUNG 
 
Thüringer Mannschaftsmeisterschaft Master 2026 
 
Veranstalter:        Thüringer-Athleten-Verband e.V. 
   
Wettkampfmodus: Mannschaft besteht aus 3 Hebern / Heberinnen. 

Es kommen die Q-Punkte und Altersfaktor der Männer bzw. der 
Frauen zur Anwendung. Die erreichten Q-Punkte. der Frauen 
werden mit 1,5 multipliziert !  

                                  Einzelstarter können teilnehmen. 
 
Austragungsorte: 1. Durchgang Mannschaft Crawinkel Kirchgasse 
   Gewichtheberhalle „Hartwig Leffler“ 
       
Terminplanung: 1. Durchgang 28.02.2026 
 
Waage:          13:30 Uhr  
 
Wettkampfbeginn: 14:30 Uhr 
   Es kann nach Eingang der Meldungen Veränderungen geben !!! 
 
Startgeld:  pro Mannschaft 40,00 Euro 
   Einzelstarter 10,00 Euro 
 

2. Durchgang 25.04.2026 Landesmeisterschaft Masters in 
Sömmerda 
 

   Laut Beschluss der Vorstandssitzung des TAV e.V. vom   
   09.11.2021 in Ohrdruf Top 10 ist das Startgeld vor dem WK von den  
   Vereinen zu überweisen, ansonsten keine Starterlaubnis ! Die  
   Rechnungslegung erfolgt über die Geschäftsstelle des TAV e.V. 
   Zahlungseingang bis 23.02.2026. 
    
Kampfrichter:         verantwortlich Kampfrichterobfrau des TAV 
 
Meldetermin:  14.02.2026 
 
Meldung:                  Mannschaften und Einzelstarter für 1. & 2. Durchgang mit Name, 

Vorname, Verein, Jahrgang und Altersklasse an Burkhard 
Duderstadt / Große Bahnhofstr. 6 / 99885 Ohrdruf  

   b.duderstadt@t-online.de 
                                                                               
    
Doping  Es können Dopingkontrollen durchgeführt werden !!! 
   
Achtung !!!  Startberechtigt 2026 ab Jahrgang 1996 !!! 
   Nur mit gültiger Lizenzkarte 
 
Auszeichnung:         Addition 1. + 2. Durchgang in der Mannschafts,-Einzelwertung 
                        Pokale Platz 1 – 3 Mannschaft  
             Urkunden für alle Teilnehmer (Mannschaft) 
 
 



Haftung:  Die Teilnahme an dieser Meisterschaft erfolgt auf eigene Gefahr. 
Jede Haftung des Verbandes und seiner Hilfspersonen für 
Personen- und Sachschäden ist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. 

 
 
B. Duderstadt 
Masterreferent TAV / Gewichtheben 


